
Niedersächsischer Turner-Bund          Gültig ab 1.1.2018
Turnbezirk Braunschweig
Fachgebiet Trampolinturnen

Wettkampfordnung für die auf Bezirksebene durchgeführten 
Wettkämpfe im Trampolinturnen im Turnbezirk Braunschweig

1. Wettkampfveranstaltungen des NTB, Turnbezirk Braunschweig

Der NTB, Turnbezirk Braunschweig, veranstaltet jährlich folgende Wettkämpfe auf Bezirksebene:

- 3 Bezirksmeisterschaften: Einzel (BzM), Synchron (BzSynM) und Mannschaft (BzMM)

- 1 Bezirkspokalwettkampf (BzPokal)

- 4 Bezirkswettkämpfe: Bezirkswettkampf Süd (Einzel, BzWS), Bezirkswettkampf Nord (Einzel,
  BzWN), Bezirkswettkampf Synchron (BzSynW), Bezirkswettkampf Mannschaft  (BzMW)

- 2 Ligen: Bezirksoberliga (BOL), Bezirksliga (BL)

Für die Ligen gilt die Bezirksligaordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Die Bezirksmeisterschaft Synchron und der Bezirkswettkampf Synchron werden in einer gemein-
samen Veranstaltung ausgetragen. Ebenso werden die Bezirksmeisterschaft (Mannschaft) und der
Bezirkswettkampf (Mannschaft) in einer gemeinsamen Veranstaltung zusammen gefasst. Der 
Bezirkspokalwettkampf wird in einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Bezirkswettkampf Süd 
ausgetragen.

Die Wettkämpfe erfolgen nach den internationalen Wettkampfbestimmungen in der Fassung des 
DTB und den einschlägigen Ordnungen des DTB, soweit nicht im Folgenden abweichende Rege-
lungen genannt sind. 

Bei allen Wettkämpfen erfolgt keine Berücksichtigung der Sprungzeit (time of flight) in der Wer-
tung.

2. Festlegung der konkreten Wettkämpfe

Die Festlegung der Termine, Orte und Ausrichter erfolgt durch die Bezirksversammlung auf der  
Bezirksfachtagung. Zwischen den Bezirksfachtagungen erforderliche Änderungen entscheidet der 
Referent für das Wettkampfwesen nach Rücksprache mit dem Bezirksfachwart und dem/den be-
troffenen Ausrichter(n).

Die Bezirksversammlung legt die Wettkampfklasseneinteilung und die Pflichtübungen so frühzeitig 
fest, dass sie mindestens 5 Monate vor dem Wettkampf feststehen und bekannt sind.

3. Ausschreibung, Meldung

Die Ausschreibung der Wettkämpfe erfolgt durch den Referenten für das Wettkampfwesen auf 
elektronischem Weg spätestens 6 Wochen vor dem Wettkampf. Der Referent für das Wettkampf-
wesen legt den Meldeschluss fest; dieser soll zwischen zwei und drei Wochen vor dem Wettkampf 
liegen.

Meldungen erfolgen durch die Vereinsvertreter – bevorzugt auf elektronischem Weg – an den Re-
ferenten für das Wettkampfwesen mit Kopie an den Referenten für das Kampfrichterwesen. Die 
Meldung muss die vom Verein zu stellenden Kampfrichter namentlich enthalten.

Zu den Bezirkswettkämpfen dürfen Schulen mit einem Trampolin-Angebot und Sitz im Turnbezirk 
Braunschweig Teilnehmer melden. Für diese Teilnehmer erhöht sich das reguläre Meldegeld um 
50 %. Ansonsten gelten dieselben Bestimmungen wie für Vereine, einschließlich der Pflicht zur 
Stellung von Kampfrichtern oder zur Zahlung des erhöhten Meldegelds.

Der Referent für das Wettkampfwesen stellt das Meldeergebnis zusammen und informiert den Be-
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zirksfachwart, den Referenten für das Kampfrichterwesen, den Ausrichter und die Vereinsvertreter 
auf elektronischem Weg.

Sofern in einer Wettkampfklasse weniger als 3 Aktive, Synchronpaare bzw. Mannschaften  
antreten, wird diese mit der nächsthöheren zusammen gelegt, wobei die ursprünglich 
vorgeschriebenen Pflichtübungen gültig bleiben. Kann auf diese Weise keine Wettkampfklasse mit 
mindestens 3 Aktiven, Synchronpaaren bzw. Mannschaften gebildet werden, werden 
Wettkampfklassen weiter zusammen gelegt oder die Jahrgänge anders auf die Wettkampfklassen 
verteilt, so dass in jeder Wettkampfklasse möglichst mindestens 3 Aktive, Synchronpaare bzw. 
Mannschaften starten. Die Entscheidung über die Zusammenlegung oder Änderungen der 
Wettkampfklassen trifft der Referent für Wettkampfwesen in Abstimmung mit dem Bezirksfachwart.
Für jeden Aktiven bleibt die laut Ausschreibung vorgeschriebene Pflichtübung gültig. Treten in einer
Wettkampfklasse weniger als 3 Aktive, Synchronpaare bzw. Mannschaften an, erfolgt in dieser 
Klasse kein Finale und werden bei Meisterschaften keine Pokale oder Medaillen vergeben. In allen
Fällen erfolgt aber eine Platzierung und eine Ehrung und werden Urkunden überreicht.

Für die Synchronmeisterschaft dürfen nur eingeschlechtliche Paare gemeldet werden. Beim 
Synchronwettkampf sind gemischtgeschlechtliche („mixed“) Paare zugelassen. Paare dürfen aus 
zwei Vereinen zusammengesetzt werden; in diesem Fall können wahlweise die beiden Aktiven 
jeweils für ihren eigenen Verein starten. Alternativ dürfen beide gemeinsam für einen der beiden 
Vereine starten (Zweitstartrecht). Jeder Aktive darf nur in einem Paar gemeldet werden.

Für alle Mannschaftswettbewerbe dürfen gemischt-geschlechtliche Mannschaften gemeldet wer-
den. In jeder Wettkampfklasse dürfen mehrere Mannschaften eines Vereins gemeldet werden. Ent-
sprechend der DTB-Meldeordnung dürfen Mannschaften im Rahmen des Zweitstartrechts höchs-
tens einen Aktiven aus einem anderen Verein enthalten; dabei trägt die Mannschaft nur den Na-
men des meldenden Vereins. Darüber hinaus können abweichend von der DTB-Meldeordnung 
auch Mannschaften von zwei Vereinen gemeinsam gemeldet werden, wobei jeder Verein seine ei-
genen Aktiven unter Nennung der gesamten Mannschaft meldet.

Sofern ein Aktiver für einen anderen als seinen eigenen Verein startet, ohne dass ein Zweitstart-
recht im Startpass eingetragen ist, ist dem Referenten für das Wettkampfwesen eine Zustimmung 
des Vereins des Aktiven vorzulegen. Eine Zustimmung des Vereinsvertreters / Trainers des freige-
benden Vereins  ist ausreichend.

In einem Kalenderjahr dürfen Aktive nur entweder an der Bezirksmeisterschaft (Einzel) oder an 
den Bezirkswettkämpfen (Einzel) teilnehmen. Aktive dürfen nur entweder am Bezirkspokalwett-
kampf oder am Bezirkswettkampf Süd teilnehmen. Zum Bezirkspokal dürfen Aktive nicht gemeldet 
werden, die in den vergangenen 12 Monaten an irgend einem Wettkampf mit einer Pflichtübung 
höher als P8 teilgenommen haben. In einem Kalenderjahr dürfen Aktive nur entweder an der 
Bezirksmeisterschaft (Synchron) oder dem Bezirkswettkampf (Synchron) teilnehmen. Beim Be-
zirkswettkampf (Synchron) dürfen keine Paare teilnehmen, aus denen beide Partner an der Be-
zirksmeisterschaft (Einzel) im selben Kalenderjahr teilgenommen haben. In einem Kalenderjahr 
dürfen Aktive nur entweder an der Bezirksmeisterschaft (Mannschaft) oder dem Bezirkswettkampf 
(Mannschaft) teilnehmen. Aktive, die die Pflichtübung der Meisterschaft oder des Bezirkspokal-
wettkampfs beherrschen, sollten nicht zum Wettkampf gemeldet werden; die Entscheidung bleibt 
jedoch dem Verein überlassen.

Die Ehrungen (P = Pokal, M = Medaille groß, m = Medaille klein) und die Meldegelder sind wie 
folgt festgelegt:

BzM PzPokal BzW

Einzel P    7,00 € P    7,00 € m    4,00 €

Synchron (je Paar) P  14,00 € m    8,00 €

Mannschaft (je Mannschaft) P  20,00 € m  16,00 €

Zu den Meldegeldern kommt ein Aufschlag hinzu, sofern nicht die vorgeschriebenen Kampfrichter 
gemeldet und gestellt werden; s.u.
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4. Kampfrichtereinsatz

Bei allen im Turnbezirk Braunschweig auf Bezirksebene veranstalteten Wettkämpfen sind die mel-
denden Vereine verpflichtet, Kampfrichter zu stellen. Diese Kampfrichter sind mit der Meldung zum
Wettkampf namentlich zu benennen. (Gilt nicht für Ligawettkämpfe.) Die Erstattung eventueller 
Reisekosten dieser Kampfrichter ist direkt durch deSofern in einer Wettkampfklasse weniger als 3 
Aktive, Synchronpaare bzw. Mannschaften  antreten, wird diese mit der nächsthöheren zusammen
gelegt, wobei die ursprünglich vorgeschriebenen Pflichtübungen gültig bleiben. Kann auf diese 
Weise keine Wettkampfklasse mit mindestens 3 Aktiven, Synchronpaaren bzw. Mannschaften 
gebildet werden, werden Wettkampfklassen weiter zusammen gelegt oder die Jahrgänge anders 
auf die Wettkampfklassen verteilt, so dass in jeder Wettkampfklasse möglichst mindestens 3 
Aktive, Synchronpaare bzw. Mannschaften starten. Die Entscheidung über die Zusammenlegung 
oder Änderungen der Wettkampfklassen trifft der Referent für Wettkampfwesen in Abstimmung mit 
dem Bezirksfachwart. Für jeden Aktiven bleibt die laut Ausschreibung vorgeschriebene 
Pflichtübung gültig. Treten in einer Wettkampfklasse weniger als 3 Aktive, Synchronpaare bzw. 
Mannschaften an, erfolgt in dieser Klasse kein Finale und werden bei Meisterschaften keine 
Pokale oder Medaillen vergeben. In allen Fällen erfolgt aber eine Platzierung und eine Ehrung und 
werden Urkunden überreichtn zur Meldung verpflichteten Verein zu regeln. Die gemeldeten 
Kampfrichter brauchen nicht dem meldenden Verein anzugehören.

Zu allen Einzel-, Synchron- und Mannschaftswettkämpfen sowie -meisterschaften auf Bezirksebe-
ne stellt jeder teilnehmende Verein:

    - einen Kampfrichter bei bis zu zehn teilnehmenden Aktiven,
    - zwei Kampfrichter bei 11 bis 20 teilnehmenden Aktiven,
    - drei Kampfrichter bei 21 bis 30 teilnehmenden Aktiven usw.

Die genannten Grenzen gelten auch bei Synchron- und Mannschaftswettkämpfen immer je Teil-
nehmer. Vereine, die nicht die vorgeschriebene Zahl von Kampfrichtern mit der vorgeschriebenen 
Lizenz mit der Meldung angeben und stellen, müssen für diejenige Zahl von Teilnehmern einen 
Aufschlag von je 4,00 € bezahlen (erhöhtes Meldegeld), für die sie nicht die vorgeschriebenen 
Kampfrichter stellen. Die Teilnehmer dürfen erst starten, nachdem das erhöhte Meldegeld bezahlt 
worden ist.

Bei den Meisterschaftswettkämpfen (Einzel, Synchron und Mannschaft) des Bezirks müssen die 
von den Vereinen zu stellenden Kampfrichter eine gültige D-Lizenz (oder höher) besitzen. Bei den 
Bezirkswettkämpfen sind Kampfrichter mit gültiger E-Lizenz (oder höher) zu melden.

Soweit der Referent für das Kampfrichterwesen weitere Kampfrichter benennt, sollen diese diesel-
ben Lizenzanforderungen erfüllen. Er kann jedoch davon abweichen, wenn die Kampfgerichte an-
ders nicht zu besetzen sind.

Aktive können nicht als Kampfrichter bei einem Wettkampf eingesetzt werden, an dem sie selbst 
teilnehmen. Der Einsatz in anderen Wettkampfklassen ist möglich. In der Ligaordnung können ab-
weichende Festlegungen getroffen werden.

Zur Umsetzung der Wertungsbestimmungen ab 2017 gehen bei Einzelübungen von den 4 Hal-
tungskampfrichtern die beiden mittleren Wertungen in das Gesamtergebnis der Übung ein, dazu 
der Mittelwert der beiden Wanderkampfrichter.

In den Synchronwettkämpfen werden nur zwei Haltungskampfrichter eingesetzt (1 je Trampolin). In
das Gesamtergebnis gehen der Mittelwert der beiden Haltungskampfrichter und der Mittelwert der 
beiden Wanderkampfrichter ein.

Ab 60 Teilnehmern bzw. Synchronpaaren sollen zwei Wettkampfgerichte gebildet werden; ab 120 
drei.

Der Referent für das Kampfrichterwesen stellt auf Grundlage des Meldeergebnisses die Kampfge-
richte für die Meisterschaften und Wettkämpfe vor dem Wettkampftag zusammen und informiert 
den Bezirksfachwart, den Referenten für das Wettkampfwesen, den Ausrichter, die Vereinsvertre-
ter und die Kampfrichter auf elektronischem Weg.

Kampfrichter und Protokollführer erhalten ein pauschales Kampfrichtergeld. Dieses beträgt 10,00 €
für Kampfrichter, die im Kampfgericht oder als Wettkampfleiter eingesetzt sind, und 5,00 € für ein-
gesetzte Protokollführer. Kampfrichter und Protokollführer bezahlen ihre Verpflegung und Getränke
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selbst. Fahrtkosten können nur für vom Referenten für das Kampfrichterwesen eingeladene 
Kampfrichter erstattet werden (0,25 €/km), nicht jedoch für die von den Vereinen gestellten Kampf-
richter.

5. Zeitplan, Ablauf, Einturnregelung

Für die Bezirksmeisterschaften und -wettkämpfe gilt einheitlich folgender Zeitplan:

10:00 Uhr: Beginn des allgemeinen Einturnens
11:00 Uhr: Betreuerbesprechung
11:30 Uhr: Kampfrichterbesprechung
11:30 Uhr: Einturnen nur noch für die erste(n) Startgruppe(n)
11:45 Uhr: Ende des Einturnens
11:50 Uhr: Einmarsch aller Aktiven, Begrüßung
12:00 Uhr Wettkampfbeginn

Für die zweite und die weiteren Startgruppen gilt: Unmittelbar vor dem Vorkampf der Startgruppe 
darf jeder Wettkämpfer einmal einturnen (One Touch), jeweils ohne Einturnen vor der Kür. Dabei 
bedeutet einmal Einturnen höchstens zwei Übungen. Ggf. können mehrere kleine Wettkampfklas-
sen zu einer Startgruppe mit gemeinsamem Einturnen zusammengefasst werden. Vor dem Finale 
kann jeder Finalist einmal einturnen.

Für den Einmarsch oder die Vorstellung der Aktiven vor dem Wettkampf und vor der Siegerehrung 
gilt dieselbe Kleidungsregelung wie für die Finalisten bei der Siegerehrung (siehe Ziffer 9).

6. Übungen

Es dürfen höhere Pflichtübungen (gem. Aufgabenbuch des DTB) als die vorgeschriebenen geturnt 
werden mit Ausnahme der Übungen M9a und M10. Nur die Pflichtübungen P9, M6, M7, M8 und 
M9b müssen vorher aufgeschrieben werden und den Schwierigkeitskampfrichtern spätestens eine 
halbe Stunde vor Beginn des Durchgangs vorliegen, andernfalls darf nur maximal eine P8 oder die
M5 geturnt werden.

In Kürübungen werden Grätschsprünge, bei denen nicht eindeutig zu erkennen ist, dass der Win-
kel zwischen den Beinen und dem Rumpf von der Seite gesehen 135° oder kleiner ist, als Streck-
sprünge angesehen und führen zum Übungsabbruch. Erlaubt sind ausschließlich Grätschwinkel-
sprünge.

7. Finalteilnahme

Für das Erreichen des Finales gelten die Regelungen gem. DTB-Fachgebietsordnung entspre-
chend. Somit erreichen folgende Zahlen von Teilnehmern das Finale:

- Einzelwettkämpfe (BzM, BzWS, BzWN, PzPokal)

In jeder Wettkampfklasse erreichen maximal 8 und maximal 2/3 der Teilnehmer das Finale.

Tln. gesamt Tln. Finale

3-5 3

6 4

7-8 5

9 6

10 7

ab 11 8
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- Synchronwettkämpfe (BzSynM, BzSynW)

In jeder Wettkampfklasse erreichen maximal 8 und maximal 2/3 der Paare das Finale.

Paare gesamt Paare Finale

3-5 3

6 4

7-8 5

9 6

10 7

ab 11 8

- Mannschaftswettkämpfe (BzMM, BzMW)

In jeder Wettkampfklasse erreichen maximal 5 und maximal 2/3 der Mannschaften das Finale.

Mannsch.
gesamt

Mannsch.
Finale

3-5 3

6 4

ab 7 5

Bei der Mannschaftsmeisterschaft können in allen Durchgängen, auch im Finale, bis zu 4 Teilneh-
mer turnen.

Bei allen Wettkämpfen des Turnbezirks Braunschweig wird die Gesamtpunktzahl aus der Summe 
aller Durchgänge berechnet. (Das Finale beginnt nicht bei Null.) Im Falle eines Gleichstands beim 
Gesamtergebnis nach dem Finale wird dieselbe Platzierung zuerkannt.

8. Wettkampfkleidung

Bei den Bezirksmeisterschaften müssen alle weiblichen und männlichen Teilnehmer ein Turntrikot 
tragen. Bei den Bezirkswettkämpfen müssen alle weiblichen Teilnehmer ein Turntrikot tragen. 
Männliche Teilnehmer an den Bezirkswettkämpfen sollen ein Turntrikot tragen, dürfen jedoch auch 
in einem eng anliegenden T-Shirt turnen. In mixed-Synchronpaaren müssen beide Partner ein 
Turntrikot tragen (der männliche Partner mit Hose) .

Bei den Mannschaftsmeisterschaften ist die Teilnahme der Mannschaften in einheitlicher Wett-
kampfkleidung erwünscht. Die Teilnahme ist jedoch auch in nicht einheitlicher Wettkampfkleidung 
gestattet.

Sichtbare Kleidungsgegenstände, die nicht in den Wettkampfbestimmungen genannt sind (wie z.B.
Haar- oder Stirnbänder) gelten als Schmuck und sind grundsätzlich nicht zulässig. Ausgenommen 
sind Kleidungsgegenstände, die erkennbar dem Zusammenbinden der Haare dienen, sofern die 
Haare so lang sind, dass deren Zusammenbinden geboten ist. Die Entscheidung trifft der Wett-
kampfleiter.

9. Siegerehrung

Die Siegerehrung für alle Wettkampfklassen findet nach dem Abschluss aller Wettkämpfe statt. Die
Ehrung beginnt mit der jüngsten Wettkampfklasse. In jeder Wettkampfklasse werden nur die Fina-
listen aufgerufen und geehrt; die Ehrung beginnt mit dem letzten Platz. Die Finalisten haben in 
Wettkampfkleidung oder in einheitlicher Präsentationskleidung mit Vereinsaufdruck zur Siegereh-
rung zu erscheinen.
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10. Gültigkeit

Diese Wettkampfordnung gilt ab 1. Januar 2018.

Änderungen werden nur durch die Bezirksversammlung auf der Bezirksfachtagung beschlossen.

Beschlossen durch die Bezirksversammlung Trampolinturnen auf der Bezirksfachtagung am 
5. November 2017.

Martin Kraft Bianca Baumgärtner

Bezirksfachwart Trampolinturnen Referentin für Wettkampfwesen


